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PLANZEICHEN UND FESTSETZUNGEN --== =-

(Gern. BBauG vom 18. 8.1976 BauNVO vom 15.9. 1977 sowie der PlanzV vom 30. 7 1981) 

- - - GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG - - -

MD : Dorfgebiet 

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

II ill : Zahl der Vol lgeschofle als Höchstgrenze 

GRZ: Grundflächenzahl (als Dezimalzahl) 

GFZ: Geschoflflächenzahl 11 

3. BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN 

o : Offene Bauweise 

Baugrenze 

- - - - - • Geplante Grundstücksgrenze (unverbindlicher Vorschlag) 

L.~-=:-J Überbaubare Fläche 

Nicht überbaubare Fläche 

• • • Grenze unterschiedlicher Nutzung 

4. GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN 

0° - 6if. Zulässige Dach neigung 

Dachfarbe: Rot, braun 

-1-.-----=-----------=:__:__ ____ --==:;-· 
e EscHE1N1GuNG o Es KA TAsrERAMTcs Der Landra 

5. FLÄCHE FÜR DEN GEMEINBEDARF 

C Flache für den Gemeinbedorf 

Schule 

JMzPJ Mehrzweckplatz 

6. STELLUNG DER GEBÄUDE 

Die eingetragenen Vorhaben sind u~verbi n dlich. 

Einzelstehende Garagen mit einer Seitenlänge von 6 50 m und einer 

mittleren Hohe von 2 .50 m können ohne Einverständnis des Nach· 

barn auf der Grundstücksgrenze errichtet werden. 

7 GRÜNORDNUNG UND BEPFLANZUNG In MO· gebieten sind 

mindestens 60 '/, der nicht überbaubaren Grundstücksflächen als Garten 

oder Grünfläche anzulegen. Diese Flächen sollen eine 25 '/, 1ge Baum - und 
Strauchpflanzung enthalten . ( 1Baum = 10qm, 1 Strauch= 1qm 

Gern. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BBauG wird das Pflanzen von Gehölzen festgesetzt : 

• Anpflanzen von großkronigen heimischen Obslgeholzen und Laubbäumen. 

8. GRÜNFLÄCHEN 

~))))))))))))))))J)J Öffentliche Grünfläche 

[fil Spielplatz 

/ ..:1chenerk tarung der ka tast eramtlichen Darstellung 

Grundlolucks. ttf'lt 

__,..... ••-·-~·-„·--- Flur >J•tnzt 

Obstbaumanlagt 
-.-.:..~·-·-

Gruntand 
• 

----- - = 

Fl. 1 

101 

Btzt1chnvng 
dtr Flur 

Flurstucks - Nr 

310 Vtfmf:SS Pk t Nr. 

Es w ird besc he1n1gt , daß die GreM:zen u nd Bezeichnungen d<er FlursJUcke 

m it dem Liegensc haftskata ster übereinstimmen 

.... ~13rbur9 ........ ~ 5.·.f~~'.. 19.85 ......... .......... -·········· 
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 

Aufst eHung des Planes durch 

die Gemeindevertretung besc hlossen 

am Q ~' Q k.t, J~~f „ „ 

SAT ESCHLUSS 

Der Bebauungs~an 

wurde gem § 10 BBauG 

am 2 8„ Jan • . 1985„ . „ 
von der Gemfl!lndevertretung 

b•s.chlossen 

BÜRGER BETEILIGUNG 

Burgerbeteillgung ist erfo~t durch 

lf11sle~en eles Pt.Q11ts. 

to111 03.01. 13--11. 01. 1!3 

GENEHMIGUNG 

des Krelaes Marburg-Ble<tenkopf 
Katasteramt 

Im Auttrag1 

OFFENLEGUNG 

N..ch B•t•tlt~ng der Nachb•rgemeinden 

und cMf Tr•ig•r ö flifflll 1eher Belange 

•om ~ 0, .fe~._19.8't ... .„ 2 0. Mf.ii .!981t 

o„ Bekanntmachung d.-r Auslegung war 

~ J 0. feb„ 1984 

. . .„.. .. 
Bur~mei ste< 

AMTLIChE BEKANNTMACHUNG BZW 

OFFE NLEGUNG N 0 GENEHMIGUNG 

GEMEINDE EBSDORFERGRUND 
-----~--.-.--------------~ 

rtstei l Hachborn 

BEBAUUNGSPLAN: 

ANDERUNGSSTAND 

BAUASSESSOR DIPL. ING . 

ADOLF W. D A M M, ARCHITEKT 

NR. 4 
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